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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 124-2023 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.171 

  

Eingereicht am: 05.06.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Ja 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Die Mitte (Herren-Brauen, Rosshäusern) (Sprecher/in) 

 
 

 Die Mitte (Roggli, Rüschegg Heubach) 
Die Mitte (Gerber, Schüpfen) 
Die Mitte (Eigenmann, Bern) 
Die Mitte (Riem, Iffwil) 

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Ja 

Dringlichkeit gewährt: Ja 08.06.2023 

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Ehemaliges Jugendheim Prêles endlich sinnvoll nutzen! 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt: 

1. Der noch immer leerstehende Raum im ehemaligen Jugendheim Prêles ist für Asylsu-

chende, unbegleitete jugendliche Asylsuchende oder Ukraine-Flüchtlinge als Kollektivunter-

kunft zur Verfügung zu stellen. 

2. Die dort lebenden Kinder können direkt vor Ort beschult und Sitzgemeinden somit entlastet 

werden. 

Begründung: 

2019 wurde die Motion 265-2018 «Auf Prêles als Rückkehrzentrum für abgewiesene Asylsu-

chende verzichten» (Sancar) im Punkt 1 mit 80 ja zu 73 Nein angenommen. Wie den Medien in 

letzter Zeit entnommen werden konnte, stehen auch dem Kanton Bern zunehmende Asylsu-

chendenzahlen bevor. Plätze werden bereits wieder in den Gemeinden gesucht. 

In diesem Zusammenhang muss auch dieser Entscheid hinterfragt werden. Der Kanton steht in 

der Pflicht, seine leerstehenden Gebäude kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Bereits stehen ja 

auch andernorts Gebäude weniger zentral zur Verfügung. 

Das ehemalige Jugendheim wurde vom Kanton instandgesetzt und dann nicht mehr weiterbe-

trieben. Es macht Sinn, eigene Gebäude, die zur Verfügung stehen, auch zu nutzen. Dies be-

deutet für unseren Kanton einen Mehrwert. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass Kinder in 

dieser Kollektivunterkunft intern beschult werden können, was Sitzgemeinden (deren Schulen) 

somit nicht zusätzlich belasten würde. 
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Begründung der Dringlichkeit: Es steht uns ein Sommer und Herbst mit hohen Flüchtlingszahlen bevor. Wir sollten  so 

rasch wie möglich bereit sein. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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